Honorarrückforderungen

durch Private Krankenversicherungen

im Wege des abgetretenen Rechts

In der jüngsten Zeit ist zu beobachten, dass Private Krankenversicherungen verein​zelt dazu übergehen, dem Versicherungsnehmer/Patienten Leistungen auf streitige Gebührenpositionen nach der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) bzw. nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) anzubieten, wenn der Versicherungsnehmer/Pa​tient im Gegenzug bereit ist, seine vermeintlichen Rückforderungsansprüche gegen​über der/dem behandelnden Zahnärztin/ an die Krankenversicherung abzutreten.

Diese Praxis greift erheblich in das von besonderem Vertrauen geprägte Zahnarzt-Patientenverhältnis ein und ist geeignet, dieses erheblich negativ zu beeinflussen. 

Daneben wird mit dieser Praxis die Rechtsprechung umgangen, wonach ein Privater Krankenversicherer gegenüber dem Versicherten aus dem besonderen Treuever​hältnis des Versicherungsvertrages heraus verpflichtet ist, die von der/dem Zahn​ärztin/Zahnarzt  in vertretbarer Auslegung der GOZ berechneten Aufwendungen zu erstatten, weil es dem Versicherten/Patienten nicht zugemutet werden kann, sich insoweit wegen der Leistungskürzung seiner Privaten Krankenversicherung mit seiner/seinem Zahnärztin/Zahnarzt auseinanderzusetzen (vgl. Urteil des OLG Düs​seldorf vom 07.05.1996, Az: 4 U 43/95).

In der Regel ist jeder Anspruch abtretbar, es sei denn, eine solche Abtretung ist durch Vereinbarung der Vertragsparteien (Zahnärztin/Zahnarzt und Patient) aus​geschlossen worden. Grundlage eines solchen Abtretungsverbotes ist § 399 S. 1, 2. Alt. BGB.

Um der Gefahr zu begegnen, dass sich eine Private Krankenversicherung behaup​tete Honorarrückforderungsansprüche durch den Patienten, der die Rechnung be​reits beglichen hat, zwecks Einforderung bei der/dem Zahnärztin/Zahnarzt abtreten lässt, steht der/dem Behandler/in die Möglichkeit offen, mit dem Patienten ebenfalls ein Abtretungsverbot zahnärztlicher Honorarforderungen i. S. d. § 399 BGB zu vereinbaren.

Eine solche Vereinbarung über ein Abtretungsverbot zahnärztlicher Honorarfor​derungen ist im Hinblick auf das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Zahn​ärztin/Zahnarzt und Patient, das Wesen des Behandlungsvertrages ist, gerechtfertigt.

Nachfolgend ist eine solche Vereinbarung über ein Abtretungsverbot zahnärztlicher Honorarforderungen mit einer vorangestellten Erläuterung für die Patienten abge​druckt. Sie können diese direkt über den PC ausfüllen und ausdrucken.
Anschrift der Praxis:

       
       
       
       
Vereinbarung über ein Abtretungsverbot zahnärztlicher Honorarforderungen

Sehr geehrte Patientin,

sehr geehrter Patient,

das Arzt-Patientenverhältnis ist ein wesentlicher Bestandteil der erfolgreichen Heilbe​handlung und gründet sich auf gegenseitigem Vertrauen.

In letzter Zeit versuchen einige wenige Private Krankenversicherer sich in dieses Verhältnis unter dem Vorwand der sorgsamen Verwaltung von Versichertengeldern hineinzudrängen, indem sie nach Begleichung der Rechnung durch die Patientin bzw. den Patienten und der anschließenden Einreichung der Rechnung zur Erstat​tung bei der Versicherung, durch einseitige Interpretationen der zahnärztlichen oder ärztlichen Gebührenordnung vermeintliche Honorarrückforderungsansprüche gegen den Zahnarzt produzieren.

Ihnen als Versicherungsnehmer/in wird dann unter dem Deckmantel des Kunden​services die Abtretung dieser Ansprüche an das Versicherungsunternehmen angebo​ten. Mit Ihrer Unterschrift unter eine solche Abtretungserklärung sind Sie als Patientin bzw. Patient plötzlich nicht mehr unser/e Vertragspartner/in, sondern Ihre Private Krankenversicherung.

Sie werden sicherlich verstehen, dass wir das nicht wollen, da das Behandlungsver​hältnis seinem Wesen nach weitgehend vor der Einwirkung Dritter/Außenstehender geschützt werden soll.

Wir möchten Sie deshalb bitten, uns die nachfolgende Vereinbarung zu unterschrei​ben und damit zu bestätigen, dass auch Sie keine Einmischung Außenstehender in das Behandlungsverhältnis zulassen werden.

Anschrift der Praxis:

       
       
       
       
Vereinbarung über ein Abtretungsverbot zahnärztlicher Honorarforderungen

Zwischen 

 FORMDROPDOWN 

 FORMDROPDOWN 

     
in (Anschrift)  
     

     
und 

 FORMDROPDOWN 



 FORMDROPDOWN 

     
in (Anschrift)  
     

     
wird folgende Vereinbarung über ein Abtretungsverbot zahnärztlicher Honorarforderungen gemäß § 399 Satz 1, 2 Alt. BGB getroffen:

Sämtliche Ansprüche und Forderungen, die sich aus dem zwischen  FORMDROPDOWN 
 und  FORMDROPDOWN 
 getroffenen Behandlungsvertrag ergeben, werden seitens  FORMDROPDOWN 
 - soweit sie nicht dem gesetzlichen Forderungsübergang unterliegen, - nicht an Dritte abgetreten oder verpfändet.

     , den      
.........................................................
..........................................................       
  (Unterschrift  FORMDROPDOWN 
)

(Unterschrift  FORMDROPDOWN 
)
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